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GESUCHSFORMULARE SPORT- UND SCHULANLAGEN – ALLGEMEINE ANGABEN 
 
 

ART DER VERANSTALTUNG  ORDENTLICHES TRAINING  MEISTERSCHAFT  TURNIER 

 SONSTIGES     

GESCHÄTZTE TEILNEHMERZAHL:   

   

VEREIN/ORGANISATION:    

VERANTWORTLICHE PERSON:   

STRASSE:   

PLZ/ORT:   

TELEFON PRIVAT:   

TELEFON GESCHÄFT:   

NATELNUMMER:   

E-MAIL:   

  

 ORTSVEREINE (ART. 3 ABS. 2 UND ART. 5 ABS. 3) 
 

 AUSWÄRTIGE VEREINE                                   

(ART. 3 ABS. 2 UND ART. 5 ABS. 4) 

 ANDERE ORGANISATIONEN UND PERSONEN (ART. 5 ZIFF. 5)  SCHULE (ART. 5 ZIFF. 2) 

   

GESUCH FÜR ÜBERZEIT:  NEIN  (SONNTAG - DONNERSTAG BIS 23.30 UHR 

FREITAG + SAMSTAG BIS 00.30 UHR) 

  JA  (FREITAG + SAMSTAG BIS 03.30 UHR / 
MUSIK BIS 02.30 UHR) 

WIRD GEWIRTET:  NEIN  JA 

VERKAUF VON ALKOHOL:  NEIN  JA (GASTGEWERBLICHE EINZELBEWILLIGUNG ERFODERLICH) 

WIRD EINTRITT VERLANGT:  NEIN  JA,  FR. /PRO EINTRITT  

WIRD ALKOHOL AUSGESCHENKT?  NEIN  JA 
 

 

 

  GROSSE VERANSTALTUNG*   KLEINE VERANSTALTUNG 

ZU ERWARTENDE FAHRZEUGE:  BIS 40 FAHRZEUGE  ÜBER 40 FAHRZEUGE 

* BEI EINEM GROSSANLASS MUSS ZUM GESUCH EIN VERKEHRSKONZEPT EINGEREICHT WERDEN. 
 

BITTE BEACHTEN SIE, DASS DAS PARKIEREN AM AAREWEG GEGENÜBER DEM FEUERWEHRMAGAZIN VERBOTEN IST  
UND GEBÜSST WERDEN KANN. 
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SPORTANLAGEN – INDOOR (ART. 1) 
  

WENN VERSCHIEDENE SPORTHALLEN GENUTZT WERDEN, DANN MUSS DIESE SEITE MEHRFACH AUSGEFÜLLT WERDEN. 
 

DAUERBEWILLIGUNG (ART. 20) - RÄUMLICHKEITEN: EINZELBEWILLIGUNG (ART. 21) - RÄUMLICHKEITEN: 

 TURNHALLE BÜRENSTRASSE (OBEN) 

 TURNHALLE BÜRENSTRASSE (UNTEN) 

 TURNHALLE NIDAUSTRASSE 

 GARDEROBE INKL. DUSCHEN OHNE HALLENBENÜTZUNG 

 AARFIT-HALLE 1 

 AARFIT-HALLE 2 

 AARFIT-HALLE 3 

 MEHRZWECKRAUM AARFIT-HALLE 

 

 TURNHALLE BÜRENSTRASSE (OBEN) 

 TURNHALLE BÜRENSTRASSE (UNTEN) 

 TURNHALLE NIDAUSTRASSE 

 GARDEROBE INKL. DUSCHEN OHNE HALLENBENÜTZUNG 

 AARFIT-HALLE 1 

 AARFIT-HALLE 2 

 AARFIT-HALLE 3 

 MEHRZWECKRAUM AARFIT-HALLE 

GANZE MEHRZWECKANLAGE AARFIT INKL. BÜHNE (TOTAL 

48 ELEMENTE), MEHRZWECKRAUM, 136 TISCHE UND 

816 STÜHLE) 

ZUSÄTZE: 
OFFICE AARFIT (KÜCHE): 

 MIT GESCHIRR UND BESTECK 

 OHNE GESCHIRR UND BESTECK 
 

WEITERER ZUSATZ: 

 MULTIMEDIA-PROJEKTOR MIT LEINWAND UND ZUBEHÖR 
 

Einzelbewilligung 

TAG UND DATUM:   

ZEIT: VON   BIS   

ZEIT: VON   BIS   

ZEIT: VON   BIS   

Dauerbewilligung 

SOMMERSEMESTER (WOCHE 15 BIS 41) WINTERSEMESTER (WOCHE 42 BIS 14): 

WOCHENTAG   WOCHENTAG   

ZEITBLOCK   ZEITBLOCK   

WOCHENTAG   WOCHENTAG   

ZEITBLOCK   ZEITBLOCK   

 

BENÜTZUNGSZEITEN DER SPORTANLAGEN – INDOOR SIEHE ART. 6, 7 UND 8 DER VERORDNUNG ÜBER DIE NUTZUNG 

VON SPORT- UND SCHULANLAGEN. 
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SPORTANLAGEN – OUTDOOR (ART. 1) 
 

WENN VERSCHIEDENE SPORTHALLEN GENUTZT WERDEN, DANN MUSS DIESE SEITE MEHRFACH AUSGEFÜLLT WERDEN. 
 

DAUERBEWILLIGUNG (ART. 20): 

ANLAGE: 

EINZELBEWILLIGUNG (ART. 21): 

ANLAGE: 

 HAUPTRASENSPIELFELD AAROLINA 

 RASEN-TRAININGSFELD AAROLINA 

 AUSSENGARDEROBEN BÜRENSTRASSE 

 RASENSPIELFELD CHRÄJENINSEL 1 (SEITE AARFIT-HALLE) 

 RASENSPIELFELD CHRÄJENINSEL 2 (SEITE TENNISPLATZ) 

 AUSSENANLAGEN SCHULHAUS BÜRENSTRASSE  

 AUSSENANLAGEN SCHULHAUS HANS MÜLLER-WEG 

 HAUPTRASENSPIELFELD AAROLINA 

 RASEN-TRAININGSFELD AAROLINA 

 AUSSENGARDEROBEN BÜRENSTRASSE 

 RASENSPIELFELD CHRÄJENINSEL 1 (SEITE AARFIT-HALLE) 

 RASENSPIELFELD CHRÄJENINSEL 2 (SEITE TENNISPLATZ) 

 AUSSENANLAGEN SCHULHAUS BÜRENSTRASSE 

 AUSSENANLAGEN SCHULHAUS HANS MÜLLER-WEG 

Einzelbewilligung 

TAG UND DATUM:   

ZEIT: VON   BIS   

ZEIT: VON   BIS   

ZEIT: VON   BIS   

ZEIT: VON   BIS   

Dauerbewilligung 

SOMMERSEMESTER (WOCHE 15 BIS 41) WINTERSEMESTER (WOCHE 42 BIS 14): 

WOCHENTAG   WOCHENTAG   

ZEITBLOCK   ZEITBLOCK   

WOCHENTAG   WOCHENTAG   

ZEITBLOCK   ZEITBLOCK   

WOCHENTAG   WOCHENTAG   

ZEITBLOCK   ZEITBLOCK   

 

BENÜTZUNGSZEITEN DER SPORTANLAGEN – OUTDOOR SIEHE ART. 6, 7 UND 8 (WIE INDOOR) DER VERORDNUNG 

ÜBER DIE NUTZUNG VON SPORT- UND SCHULANLAGEN. 
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SPORTANLAGEN – HINWEISE UND UNTERSCHRIFT 
 
 

SCHLÜSSELAB- UND RÜCKGABE  
(ANHANG 1; ART. 5 UND 6): 

 

DER VERANTWORTLICHEN PERSON WIRD DURCH DEN HAUSWART DER NÖTIGE 

SCHLÜSSEL GEGEN QUITTUNG AUSGEHÄNDIGT.  
ZUM BEZUG EINES SCHLÜSSELS IST EIN DEPOT VON FR. 100.00 ZU LEISTEN. ALL-

FÄLLIGE ERSATZKOSTEN WERDEN MIT DEM DEPOT VERRECHNET.  
 
 

DIE AUFGEFÜHRTEN ARTIKEL BEZIEHEN SICH AUF DIE VERORDNUNG ÜBER DIE NUTZUNG VON SCHUL- UND SPORTANLAGEN, 
WELCHE ZUSAMMEN MIT DIESEN GESUCHSFORMULAREN ABGEGEBEN WIRD. 
 
DIE EINREICHUNG DER GESUCHSUNTERLAGEN SOWIE DIE PROVISORISCHE RESERVATION BEDEUTEN NOCH KEINER ZUSICHE-

RUNG. DIESE ERFOLGT ERST MIT DEM AUSTELLEN DER BENÜTZUNGSBEWILLIGUNG. 
 
 
 
 

DATUM:  UNTERSCHRIFT:  

 
 
KARTEN IM ANHANG 
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